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           Nr. 144 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Allgemeinverfügung zur Ernennung von hinzugezogenen  
Tierärzten zu amtlichen Tierärzten für die Schlachttieruntersu-

chung bei Notschlachtungen im Landkreis  
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 22.06.2021,  
Az.: 31 - 5622 

 
Anlage: 1 Muster der Veterinärbescheinigung im Fall einer Not-

schlachtung außerhalb des Schlachtbetriebes 
 
Aufgrund des § 2a der Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen 
der amtlichen Überwachung des Herstellens, Behandelns und Inver-
kehrbringens von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische Le-
bensmittel-Überwachungsverordnung – Tier-LMÜV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. September 2018 (BGBl. I S. 1358, ber. 
BGBl. I S. 1844), Art. 13 Abs. 1 Satz 1 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/624 der Kommission vom 8. Februar 2019 mit besonderen 
Bestimmungen für die Durchführung amtlicher Kontrollen der Flei-
scherzeugung sowie von Erzeugungs- und Umsetzgebieten für leben-
de Muscheln gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (EU ABl. Nr. 131, 17.05.2019, S. 1), Art. 5 
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und ande-
re amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel und zur 
Änderung und Aufhebung mehrerer Rechtsakte in diesen Bereichen – 
Verordnung über amtliche Kontrollen (EU ABl. Nr. L 95, 07.04.2017, S. 
1), erlässt das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
1. Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung 

(BTÄO) zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, wer-
den für den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge, ausgenommen in 
Betrieben im Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Kontrollbe-
hörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV), 
von einer für ein Tier verantwortlichen Person im Rahmen der 
Notschlachtung außerhalb des Schlachtbetriebs für eine 
Schlachttieruntersuchung gem. Art. 4 der Verordnung (EU) 
2019/624 hinzugezogen werden, im Hinblick auf die Schlacht-
tieruntersuchung dieses Tieres und die Ausstellung der Gesund-
heitsbescheinigung nach Anhang IV Kapitel 5 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2020/2235 zu amtlichen Tierärztinnen 
und Tierärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheini-
gungsbefugten im Sinne des Art. 3 Nr. 26 der Verordnung (EU) 
2017/625 ernannt. 

 
2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 

als bekannt gegeben. 
 
3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 
Friedrichstr. 16 (Hausadresse) bzw. Postfach 11 03 21, 95422 
Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweis: 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Wunsie-
del i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, Zimmer 
Nr. E.19, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, den 22.06.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub. Regierungsdirektor 


